
Medizinische Behandlungen 
mit Psychedelika
Positionspapier Psychedelika werden häufiger zur Behandlung von therapieresistenten psychischen 
Erkrankungen eingesetzt. In der Schweiz fehlen aber offizielle Behandlungsempfehlungen. Nun hat 
die Schweizerische Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie (SGPP) in Zusammenarbeit mit 
verschiedenen Fachgesellschaften ein Positionspapier erstellt.
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Ein Positionspapier soll Klarheit schaffen beim Einsatz von Psychedelika. 
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Psychedelika sind zu einer wichtigen Be-
handlungsoption bei therapieresistenten 
psychischen Erkrankungen geworden. 

Aufgrund des mittlerweile zugelassenen Einsat-
zes von Esketamin, des zunehmenden Einsatzes 
von Ketamin sowie der zunehmenden medizi-
nischen Anwendung von Psychedelika wie Psi-
locybin, LSD, DMT (Ayahuasca) und MDMA 
international und in psychiatrischen Instituti-
onen und spezialisierten Praxen in der Schweiz 
mit Sonderbewilligung durch das Bundesamt 
für Gesundheit (BAG) [1] sollten Behandlungs-
standards ausformuliert werden, um die thera-
peutische Anwendung von Psychedelika in der 
Schweizer Psychiatrie transparent und auf dem 
gegenwärtigen Stand der Evidenz zu regulieren. 
Das vorliegende Positionspapier wurde deshalb 
unter Federführung der SGPP in enger Zusam-
menarbeit mit weiteren Schweizer Fachgesell-
schaften erstellt (siehe Kasten). 

Erarbeitete Empfehlungen 
Die SGPP empfiehlt in Zusammenarbeit mit 
weiteren Fachgesellschaften Folgendes:
1. Die SGPP beruft eine Fachkommission ein, 
welche Best-Practice-Empfehlungen für den Ein-
satz von Psychedelika ausarbeitet. Analog zum 
Beispiel zur Zulassung von intranasalem Esketa-
min sollen darin enthalten sein: mögliche Indika-
tionen, Kontraindikationen, Vorsichtsmassnah-
men, somatisches und psychiatrisches Screening, 
Vorbereitung, Nachsorge, pharmakologische Pa-
rameter, Co-Medikationen, pharmakokinetische 
und -dynamische Interaktionen, Notfallmedika-
tionen, Überwachung, Fahrtüchtigkeit und un-
erwünschte Arzneimittelwirkungen. 

2. Voraussetzung für die Behandlung mit Psy-
chedelika in psychiatrischen Institutionen oder 
spezialisierten Praxen der Schweiz soll sein, 
dass eine geeignete Ausstattung sowie geschultes 
Personal für die therapeutische Begleitung sowie 
für den adäquaten Umgang mit somatischen 
und psychiatrischen Notfallsituationen anwe-
send sind. 
3. Generell muss sichergestellt sein, dass in der 
Behandlung mit Psychedelika die ethischen 
Prinzipien und die Voraussetzungen in Bezug 
auf Aus-, Weiter- und Fortbildung eingehalten 
und kontrolliert werden, entsprechend der 
Standesordnung der FMH [2] und anderen re-
levanten ethischen Richtlinien in Bezug auf die 
medizinische Anwendung von Psychedelika. 
4. Es sind hohe Anforderungen an die Pflicht 
zu Sorgfalt, Patientenaufklärung inklusive schrift-
lichem Einverständnis, Standardisierung und 
Dokumentation zu stellen. Gemäss heutigem 
Evidenzstand – und solange bei einer allfälligen 
Zulassung durch Swissmedic keine anderslau-
tende Empfehlung definiert ist – wird die Thera-
pie mit Psychedelika mit einer dafür geeigneten 
Psychotherapie kombiniert, der sogenannten 
«Psychedelika-assistierten Psychotherapie» 
(siehe Kasten).
5. Psychiatrische Institutionen und speziali-
sierte Praxen, welche Psychedelika zur Be-
handlung von therapieresistenten psychischen 
Erkrankungen einsetzen, sollten zu einem 
Qualitätsverbund unter Federführung der 
SGPP zusammengeschlossen werden.
6. Der Qualitätsverbund erarbeitet Kriterien 
für die transparente, evidenzbasierte Zertifizie-
rung der therapeutischen Anwender und An-

wenderinnen. Dabei werden Gold-Standards 
in Bezug auf Therapieverfahren sowie auf die 
Aus-, Weiter- und Fortbildung der Therapeu-
tinnen und Therapeuten, beispielsweise in Form 
eines durch das Schweizerische Institut für 
Weiter- und Fortbildung (SIWF) anerkannten 
Fähigkeitsausweises, erarbeitet [11, 12]. 
7. Der Einsatz von Psychedelika und Psychede-
lika-assistierter Psychotherapie darf nur unter 
Aufsicht von Fachärztinnen und Fachärzten für 
Psychiatrie und Psychotherapie erfolgen, die zur 
Berufsausübung in der Schweiz berechtigt sind.
8. Es soll ein obligatorisches und strukturiertes 
Reporting von unerwünschten Arzneimittelwir-
kungen aufgebaut werden, idealerweise durch 
den Anschluss an das elektronische Überwa-
chungssystem von Swissmedic (ElViS). Das 
Reporting sollte in jedem Fall erfolgen, auch 
vor der allfälligen Zulassung eines Psychedeli-
kums als Medikament.
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Psychedelika-assistierte Psychotherapie

Die Psychedelika-assistierte Psychotherapie (PAP) stellt ein innovatives pharmako-psycho-
therapeutisches Verfahren dar. Aktuell besteht wissenschaftliche Evidenz für ein begrenztes 
Anwendungsspektrum bei therapieresistenten Erkrankungen, insbesondere für die Therapie-
resistenz bei Depressionen, Alkoholabhängigkeit, posttraumatische Belastungsstörung und 
Angsterkrankungen [3–9]. Der Einsatz der PAP muss der aktuellen wissenschaftlichen Evidenz 
entsprechen.

Bisherige Studien zeigen jedoch oft methodische Limitierungen und die wissenschaftliche 
Beurteilung hinsichtlich Wirksamkeit und Nebenwirkungen ist nicht abgeschlossen. Bisher hat 
noch keiner der psychedelischen Wirkstoffe (ausser Esketamin) eine Zulassung als Medika-
ment. Die Anwendung der PAP soll deshalb bis auf Weiteres auf die gemäss internationalen 
Kriterien definierte Therapieresistenz psychischer Erkrankungen beschränkt bleiben.

Die PAP besteht aus zwei psychoaktiven Wirkfaktoren: pharmakologischen Effekten (zum 
Beispiel Bewusstseinsveränderung, Neuroplastizität) und psychischen Effekten (zum Beispiel 
therapeutische Beziehung, emotional-kognitive Prozesse). Beide Faktoren beeinflussen sich 
wechselseitig [10]. Wie bei der klassischen Pharmakotherapie müssen daher auch für die PAP 
Indikationen, Nebenwirkungen und Kontraindikationen berücksichtigt werden [11]. Zudem 
muss sichergestellt sein, dass eine angemessene Aufklärung über diese Aspekte erfolgt.

Ein besonderes Augenmerk gilt den Protokollen für die Behandlung mit Psychedelika und 
der damit kombinierten PAP, welche bei Mangel an Standardisierung und Evidenz ein Risiko 
für die Sicherheit der Patientinnen und Patienten darstellt [11].

Zusammenarbeit mit 
Fachgesellschaften

Partnergesellschaften der SGPP:
• Swiss Conference of Academic Psychia-

try (SCAP)
• Schweizerische Vereinigung Psychiatri-

scher Chefärztinnen und Chefärzte (SVPC)

Angegliederte Gesellschaften der SGPP:
• Schweizerische Gesellschaft für Angst 

und Depression (SGAD)
• Schweizerische Gesellschaft für Arzneimit-

telsicherheit in der Psychiatrie (SGAMSP)
• Schweizerische Gesellschaft für Biologi-

sche Psychiatrie (SGBP)
• Schweizerische Gesellschaft für Inter-

ventionelle Psychiatrie (SGIP)
• Schweizerische Gesellschaft für Sucht-

medizin (SSAM)

Weitere Gesellschaften:
• Association des Professionnels pour les 

Psychédéliques en Thérapie (ASPT)
• Schweizerische Ärztegesellschaft für 

Psycholytische Therapie (SÄPT)
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